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PODIUMSDISKUSSION 
DICHTHEITSPRÜFUNG lt. LANDESWASSERGESETZ NRW 

Freitag 08. April -19.00 Uhr Ratssaal 
 
Die Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen gemäß § 61A Landeswassergesetz wird auch in 
Gütersloh einen Großteil der Hauseigentümer und somit auch Mieter finanziell treffen. Die Prüfung 
soll alle 20 Jahre durchgeführt werden und ist mit ca. 400 € alle 20 Jahre durchaus erschwinglich. 
Die Sanierung der privaten Abwasserleitungen hingegen, die nach Schätzung bei 60 bis 80 % der 
Häuser erforderlich sein wird, geht in die Tausende. 
 
Bis 2015 müssen alle Häuser in Wasserschutzgebieten die Prüfung vollzogen haben und eventuelle 
Undichtigkeiten innerhalb von 24 Folgemonaten beseitigt haben. Für Häuser außerhalb der Wasser-
schutzgebiete gilt ebenfalls eine Frist bis Ende 2015, bei Ausnahmen bis Ende 2023. 
 
In Gütersloh wurde bereits eine Satzung beschlossen: Folgende Fristen wurden für Häuser in Was-
serschutzgebieten festgelegt: Rhedaer Forst spätestens bis zum 30.06.2013 - Spexard spätestens bis 
zum 31.12.2013 und - Isselhorst spätestens bis zum 31.12.2014 
 
Eine weitere Satzung zur Festlegung der Fristen außerhalb des Geltungsbereich der Wasserschutzge-
biete ist in Vorbereitung und soll noch vor der Sommerpause dem Rat zur Beschlussfassung vorge-
legt werden. 
 
Die BfGT Fraktion hält es für sinnvoll und notwendig, eine parteiübergreifende Petition an die Lan-
desregierung NRW zu richten, die eine Aussetzung oder aber zumindest Überarbeitung der Rechts-
grundlage fordert und bis zu einer einheitlichen Lösung auf Bundesebene die bisher gefassten Be-
schlüsse auch in Gütersloh auszusetzen.  
 
Zur Zeit wird eine Unterschriftenaktion vorbereitet, die den Bürgern die Gelegenheit geben soll, 
sich gegen den § 61A des Landeswassergesetzes sowie gegen die Verabschiedung einer 
Satzung zur Durchführung in Gütersloh auszusprechen. 
 
Aus diesem Grund wird am Freitag, 08. April um 19.00 Uhr im Ratssaal eine Auftaktveranstal-
tung stattfinden, in der Pro und Kontra der anstehenden Maßnahmen diskutiert werden können.
 
Teilnehmen werden als Vertreter der Stadt der Fachbereichsleiter Tiefbau, Alfons Buske sowie 
der Abteilungsleiter der Gütersloher Stadtentwässerung, Ulrich Lichtenberg. Ebenfalls auf 
dem Podium vertreten, sind Dr. Hermann Ottensmeier (Fraktionsvorsitzender der 
LöhnerBürgerAllianz) und Agraringenieur Fritz Pucher (Sprecher der OWL-
Bürgerinitiativen), die sich zum Teil bereits erfolgreich gegen einen Satzungsbeschluss in ihren 
tädten engagiert haben. S  

Die BfGT rechnen mit einem starken Interesse seitens der Bürgerschaft und bitten um rechtzeitiges 
Erscheinen. Der Einlass beginnt ab 18.30 Uhr. 
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